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Übungsfall Staatsrecht II
Der Landtag Niedersachsens erlässt ein Gesetz über die Zulassung zu Heilberufen, das unter anderem vorsieht, dass – nach einer Übergangszeit von vier Jahren seit Inkrafttreten des Gesetzes – mit der Vollendung des siebzigsten Lebensjahres die Befugnis zur Ausübung des ärztlichen Berufes erlischt. Das Gesetz trat gemäß § 36 des Gesetzes am 1. Januar 2005 in Kraft.

Der 65-jährige Dr. A, der in Niedersachsen eine ärztliche Praxis betreibt, ist der Überzeugung, dass dieses Gesetz gegen Art. 2 Abs. 1 GG und Art. 12 Abs. 1 GG verstoße. Er gestehe zwar ein, dass im Alter mit Ausfallerscheinungen zu rechnen sei, er selbst sei aber trotz seines Alters noch voll arbeitsfähig und meine, dies noch im Alter von 70 Jahren zu sein. Im Übrigen sei jeder Arzt in der Lage, seine Arbeitsfähigkeit in eigener Verantwortung zu beurteilen. Der Gesetzgeber könnte doch als weniger einschneidende Maßnahme eine periodische Prüfung der Tauglichkeit aller über 70-jährigen anordnen. Wer sich diesen Untersuchungen nicht stelle, müsse seinen Arztberuf aufgeben. Sein Kollege Dr. B hält allerdings von einer Tauglichkeitsprüfung nicht viel, da es doch unzweifelhaft sei, dass sich in den Zeiten zwischen den Untersuchungen ein alterbedingter Leistungsabfall plötzlich realisieren könne. A ist ferner der Ansicht, das Gesetz verstoße gegen den Gleichheitssatz, weil es in anderen Berufen eine solche Altersgrenze nicht gebe. Schließlich sei das Gesetz auch deshalb gleichheitswidrig, weil es in anderen Bundesländern eine derartige Altergrenze für Ärzte nicht gebe. Im Übrigen dürfe das Land ein solches Gesetz nicht erlassen, weil der Bund die Gesetzgebungskompetenz besitze, auch wenn er bislang noch keine Regelungen über die Erteilung, die Zurücknahme oder den Verlust der Approbation bzw. über die Befugnis zur Ausübung des ärztlichen Berufs getroffen hat.
A wendet sich zur Überprüfung des Gesetzes an das BVerfG. Mit Aussicht auf Erfolg?

Bearbeitungsvermerk:

In einem Rechtsgutachten sind die Zulässigkeit und Begründetheit einer Verfassungsbeschwerde des A zu prüfen.

